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XVIII. Kanton Graubünden.
Keine schulgesetzüchen Erlasse pro 1919.

XIX. Kanton Aargau.
1. Mittel- und Berufsschulen.

I. Reglement für die Übungsschule des Lehrerinnenseminars Aarau.
(Vom 10. Januar 1919.)

2. Lehrerschaft aller Stufen.
2. Verfassungsbestimmung und Gesetz über die Leistungen des Staates

für das Volksschulwesen. (Vom 10. November 1919.)

Der Große Rat des Kantons Aargau
beschließt:

A. Verfassinig-sbestimmung;.

An Stelle des Artikels 65 der Verfassung vom 23. April 1885
tritt folgender Artikel :

Durch das Gesetz werden geregelt :

1. Die Beiträge des Staates an die Ausgaben der Gemeinden für
das Schulwesen ;

2. die Besoldungen für Lehrer und Lehrerinnen und für Stell¬
vertretungen an den Gemeinde-, Bezirks- und Bürgerschulen^
sowie an den Arbeitsschulen :

3. der Rücktritt und die Pensionierung der Lehrer und Lehrerinnen.
Die hieraus erwachsenden Ausgaben übernimmt der Staat.
Die Amtsdauer der Lehrer und Lehrerinnen beträgt 6 Jahre.

B. Gesetz über die Leistungen des Staates fiir das Volksschnlwesen.

I. Abschnitt.

Staatsbeiträge an das Schulwesen der Gemeinden.

§ 1. Der Staat leistet den Schulgemeinden beziehungsweise
Schulkreisen Beiträge an die Ausgaben für:

a) den Neubau oder bauliche Veränderungen von Schulhäusern
und Turnhallen;

b) die Erstellung von Turn- und Spielplätzen und von Schulgärten :

c) die Anschaffung der obligatorischen Lehr- und Lernmittel;
d) die Erstellung von Schulmobiliar:
e) klinische Vorkehren und Ernährung und Bekleidung armer

Schulkinder :

f) die Versorgung von Kindern, die in die Volksschule nicht
aufgenommen oder darin nicht belassen werden können;

g) die Errichtung von Haushaltungsschulen und Handarbeitsklassen;
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